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Zulässigkeit einer Versetzung hängt nicht nur von der Tätigkeit ab

Ein Arbeitnehmer wurde als Fachreferent Qualitätszirkel Krankenversicherung eingestellt. Nach dem Inhalt des Arbeitsvertrages darf der Arbeitgeber ihm innerhalb des Unternehmensverbandes eine andere, seiner Vorbildung und seinen Fähigkeiten entsprechende Tätigkeit übertragen, sofern die Bezüge unverändert bleiben. In dieser Position war er direkt der Geschäftsleitung unterstellt und übte gegenüber den Regionalleitern ein Weisungsrecht aus. Nach acht Jahren wurde der Arbeitnehmer in den medizinisch-technischen Außendienst versetzt und übte dort die Tätigkeit eines Pharmaberaters aus. In dieser Position war er nicht mehr direkt der Geschäftsleitung, sondern dem zuständigen Regionalleiter unterstellt. Hiermit war der Arbeitnehmer nicht einverstanden und klagte. 

Das Landesarbeitsgericht Hamm bestätigte in zweiter Instanz die Auffassung des Arbeitsgerichtes, wonach das Arbeitsverhältnis unverändert fortbesteht. Die Versetzung sei rechtswidrig, weil es sich bei der vorliegenden Tätigkeit als Pharmaberater um keine gleichwertige Tätigkeit handele. Dies ergebe sich daraus, dass der Arbeitnehmer in der betrieblichen Hierarchie eine wesentlich geringere Stellung einnehme. Von daher dürfe der Arbeitgeber ihn als Pharmaberater nur nach einer einvernehmlichen Änderung des Arbeitsvertrages beschäftigen. 

LAG Köln vom 22.12.2004, Az. 7 Sa 839/04

Weiterbeschäftigungsanspruch bei Chefarzt 

Der Chefarzt der anästhesiologischen Abteilung eines Krankenhauses erlitt nach einer neunjährigen Tätigkeit als Arzt einen Schlaganfall. Dadurch war er für etwa 1 ½ Jahre dienstunfähig. Als er seine Tätigkeit wieder aufnehmen wollte, lehnte dies der Arbeitgeber ab und bat ihn, sich einer amtsärztlichen Untersuchung zu unterziehen. Dabei wurde festgestellt, dass bei ihm kognitive Störungen im Bereich des Gedächtnisses aufträten und sein planerisches Vorgehen beeinträchtigt sei. Er könne nicht im Bereich der Rufbereitschaft eingesetzt werden. Hiermit war der Betroffene nicht einverstanden und wollte seine Weiterbeschäftigung als Chefarzt im Wege der einstweiligen Verfügung durchsetzen. 

Das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz lehnte in zweiter Instanz den Erlass der begehrten einstweiligen Verfügung ab. Der Betroffene habe aufgrund der Feststellungen des Amtsarztes keinen Anspruch auf Weiterbeschäftigung als Chefarzt, weil berechtigte Zweifel an seiner Dienstfähigkeit bestünden. Eine überdurchschnittliche Erfahrung und Qualifikation reiche für die Ausübung dieser Tätigkeit nicht aus. Er wäre als Chefarzt für das Wohl und Wehe der ihm anvertrauten Patienten verantwortlich. Dem könne er nur gerecht werden, wenn er auch in Notfällen die Patientenversorgung sicherstellen könne. Begründete Zweifel hinsichtlich seiner Dienstfähigkeiten reichten aus, um ihn in dieser Funktion nicht weiter zu beschäftigen. 

LAG Rheinland-Pfalz vom 16.03.2005, Az. 9 Sa 51/05

Unterlassene Belehrung über Pflichten als Arbeitsloser

Ein Mitarbeiter wurde bei seiner Kündigung nicht auf seine Verpflichtung zur unverzüglichen Arbeitslosenmeldung bei der zuständigen Arbeitsagentur hingewiesen. Er meldete sich daher nicht unmittelbar nach dem Zugang des Kündigungsschreibens, sondern erst etwa zwei Monate später bei der Beendigung seines Arbeitsverhältnisses arbeitslos. Die Arbeitsagentur bewilligte ihm daher für die ersten 30 Tage nur ein vermindertes Arbeitslosengeld zu. Der ehemalige Mitarbeiter fordert von seinem Arbeitgeber, dass er ihm den dadurch entstandenen Schaden ersetzt. 

Das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein wies die Klage ab. Der Arbeitnehmer könne nicht von seinem Arbeitgeber Schadensersatz für die Kürzung des Arbeitslosengeldes verlangen. Dieser hätte zwar nach § 37b SGB-III den Arbeitnehmer auf seine Verpflichtung zur unverzüglichen Arbeitslosenmeldung bei der zuständigen Arbeitsagentur aufmerksam machen müssen. Diese Norm begründe jedoch keinen Schadensersatzanspruch, weil sie kein subjektives Recht des Arbeitnehmers darstelle. Sie enthalte lediglich eine Verpflichtung öffentlich-rechtlicher Natur. Dies ergebe sich u.a. daraus, dass ein Verstoß für den Arbeitgeber keine rechtlichen Konsequenzen nach sich ziehe.

LAG Schleswig-Holstein vom 15.06.2005, Az. 3 Sa 63/05

Widerruf eines Abmahnungsschreibens

Einem Mitarbeiter wurde in einem Abmahnungsschreiben u.a. vorgeworfen, dass er ein bestimmtes Schreiben der Öffentlichkeit zugänglich gemacht habe. Nach der Kündigung wendet er sich auch gegen die Abmahnung und verlangt von seinem Arbeitgeber den Widerruf dieses Schreibens, nachdem dieser gerichtlich zu der Herausnahme aus der Personalakte verpflichtet worden war.

Das Landesarbeitsgericht Nürnberg stellte fest, dass das Begehren begründet ist. Das Abmahnungsschreiben sei zu unbestimmt gefasst. Unklar sei, ob der Mitarbeiter sich absichtlich an die Presse gewendet und Namen preisgegeben habe oder ein Schreiben nicht aus einem Ordner entfernet habe, der zur Einsicht in einem Büro auslag. Es habe weiterhin die Gefahr der weiteren Verwendung der Vorwürfe durch den Arbeitgeber bestanden. Von daher könne der Arbeitnehmer den Widerruf verlangen.

LAG Nürnberg vom 14.06.2005, Az. 6 Sa 582/04

Aufführen von Diebstahlsverdacht im Arbeitszeugnis 

Eine Rechtsanwaltsfachangestellte wurde wegen eines angeblich begangenen Diebstahls von ihrem Arbeitgeber fristlos gekündigt. Während des laufenden Ermittlungsverfahrens stellte der Arbeitgeber ein qualifiziertes Arbeitszeugnis aus. In diesem vermerkte er, dass gegen die Betroffene ein Ermittlungsverfahren wegen drei Diebstählen aus den Räumen der Kanzlei laufe. Die Rechtsanwaltsfachangestellte verlangt die Streichung dieses Textes aus ihrem Arbeitszeugnis. 

Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf verurteilte den Arbeitgeber zur Ausstellung eines neuen Arbeitszeugnisses. Der Arbeitgeber dürfe das anhängige Ermittlungsverfahren nicht im Arbeitszeugnis erwähnen, weil es sich um keine erwiesene Tatsache handele. Bloße Behauptungen und Verdächtigungen gehörten nicht in ein Arbeitszeugnis, weil die Wahrheitspflicht des Arbeitgebers sich nur auf Tatsachen erstrecke. Etwas anderes gelte allenfalls dann, wenn der Tatverdacht besonders gravierend sei. Hiervon könne jedoch vorliegend keine Rede sein. (LAG Düsseldorf vom 03.05.2005, Az. 3 Sa 359/05)
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